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261. Kannischer, Stephan, Seestraße 41, 35410 Hungen (31.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
SÜDBECK ET AL. geben artspezifische Empfehlungen zur Erfassung der Vogelwelt, die als 
fachlicher Standard auch vorliegend berücksichtigt wurden. Es liegt aber auf der Hand, dass 
diese im konkreten Einzelfall an den Realitäten orientiert werden müssen und können. So ist 
es ein Unterschied, ob die Erfassung in einer strukturreichen Landschaft oder einer „ausge-
räumten“, intensiv genutzten Feldflur erfolgt. Außerdem ist zu unterscheiden zwischen Un-
tersuchungen, die der zweifelsfreien Klärung des Brutstatus einer Art dienen, und Erhebun-
gen, die – wie hier – zur Ermittlung der Eingriffserheblichkeit stattfinden. Im letztgenannten 
Fall bewirkt schon ein Brutverdacht die artenschutzrechtliche Relevanz, weswegen es auch 
keiner weiterreichenden Erfassung der Rebhühner bedarf. Im Übrigen räumt der Einwender 
letztlich selbst ein, dass die Untersuchungen im Wesentlichen den Empfehlungen folgen. 
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Nutzung des Gebiets als Rastplatz ist bekannt und wird bei der Bewertung berücksich-
tigt. Da die Flächen sich aber nicht durch besondere Eigenschaften auszeichnen, bewirkt 
ihre Überplanung angesichts der Großflächigkeit der Wetterauer Agrarlandschaft im Hinblick 
auf den Vogelzug keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
 
 
Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Eine Pflicht zur Datenabfrage bei der VSW besteht nicht. Sie ist vorliegend auch entbehr-
lich, weil zur Bewertung des Vorhabens ausreichend Daten vorliegen. 
 
 
 
Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es ist nicht Aufgabe des Artenschutzbeitrags, eine Übersicht über die aktuelle Literatur zu 
geben, sondern auf Grundlage des Standes wissenschaftlicher Erkenntnis belastbare Aus-
sagen zu treffen. Dies leistet der Fachbeitrag. Die Angabe zur Roten Liste im Literaturver-
zeichnis wird überprüft. Rechtlich relevant ist aber der Erhaltungszustand der Arten. 
 
 
 
Zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Untersuchungen entsprechen im Wesentlichen den Empfehlungen von SÜDBECK ET AL.. 
Zudem ergibt sich die fachliche Qualität der Aussagen nicht aus der Länge des Literaturver-
zeichnisses. Konkrete Einwendungen zu den Aussagen des Fachbeitrags werden aber nicht 
erhoben. 
Für das Rebhuhn wird ein Brutvorkommen angenommen, weshalb es keinen planungsrele-
vanten Erkenntnisgewinn brächte, seine von Jahr zu Jahr wechselnden Reviere exakt zu 
erfassen. Ausschlaggebend ist, dass die Art als Brutvogel eingestuft wurde und von den für 
die Feldlerche entwickelten CEF-Maßnahmen in gleichem Maße profitiert, sie also arten-
schutzrechtlich hinreichend gewürdigt wurde. 
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Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Maßnahme dient der Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände. Der natur-
schutzrechtliche Ausgleich erfolgt rechtskonform durch die Abbuchung von Ökopunkten. 
 
Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Auf der Planungsebene bedarf es einer Operationalisierung der Ermittlung von Erfordernis-
sen, um geeignete Maßnahmen überhaupt entwickeln zu können. Nicht Wunschdenken liegt 
dem zugrunde, sondern zielgerichtetes Handeln. Die beschriebenen Maßnahmen werden 
durch ein Monitoring begleitet, um sicherzustellen, dass sie die beabsichtigte Wirkung ent-
falten. Tun sie dies nicht, sind Anpassungen erforderlich. 
 
Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Maßnahmen orientieren sich an den Anforderungen der betroffenen Arten. Dass diese 
im 19. Jh. um ein Vielfaches zahlreicher waren, spricht für sich und für die Sinnhaftigkeit der 
Maßnahme. Verwendet wird im Übrigen nicht der Begriff einer „modernen“, sondern einer 
modifizierten Dreifelderwirtschaft. Diese lehnt sich an die „verbesserte“ Dreifelderwirtschaft 
des 19. Jhs. an, bei der der Brachacker für den Anbau von Leguminosen, Grasgemengen 
oder Kartoffeln herangezogen wurde. Modifiziert wird diese Anbauweise dadurch, dass die 
drei Felder nicht auf verschiedenen Zelgen liegen, sondern abwechselnd und jährlich durch-
laufend in einem Gewann.  
 
Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Sie sprechen nicht gegen die Sinnhaftigkeit der Maßnahme. 
 
 
Zu 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Sie sprechen nicht gegen die Sinnhaftigkeit der Maßnahme. 
 
 
 
 
 
Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Sie sprechen nicht gegen die Sinnhaftigkeit der Maßnahme. 
 
 
 
 
Zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
An der Maßnahme wird festgehalten. Ausschlaggebend ist allein ihre Wirkung. 
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Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Maßnahme ist artenschutzrechtlich begründet. Die Kompensationsverordnung ist nicht 
einschlägig. 
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262. Hruschka, Barbara, Goethestraße 4a, 61200 Wölfersheim (21.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
Der Umweltbericht setzt sich ausführlich und gemäß den Vorschriften des BauGB mit den 
Folgen des Eingriffs auseinander. Das Bodenschutzgesetz formuliert Ziele und Vorkehrun-
gen für einen schonenden Umgang mit Grund und Boden, steht dem Vorhaben aber nicht 
entgegen. 
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263. Stamm, Diethardt, Friedherr vom Stein-Straße 27, 35516 Münzenberg 
(30.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Auf allen Ebenen ist die Erarbeitung tragfähiger Konzepte notwendig, die eine Anpassung 
an den Klimawandel beinhalten. Diese können jedoch nicht im Rahmen des vorliegenden 
Aufstellungsverfahrens erstellt werden. 
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264. Kittlaus, Pierre, Altvaterstraße 4, 61232 Bad Nauheim (23.01.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die genannten Belange - Verbrauch wertvollen Ackerlandes, Abwasser bei Starkregener-
eignissen und Klimawandel - wurden bereits in der Mustereinwendung des BUND, der sich 
die Stellungnehmerin anschließt, aufgeführt. Die Abwägung und Behandlung der vorge-
brachten Argumente kann der Beantwortung der BUND-Mustereinwendung entnommen 
werden. 

Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachterli-
che Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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265. Schumacher, Ragna, Christian-Eckhardt-Straße 19 63691 Ranstadt 
(01.02.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
Der Umweltbericht setzt sich ausführlich und gemäß den Vorschriften des BauGB mit den 
Folgen des Eingriffs auseinander. Das Bodenschutzgesetz formuliert Ziele und Vorkehrun-
gen für einen schonenden Umgang mit Grund und Boden, steht dem Vorhaben aber nicht 
entgegen. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Sollten dort in der Zukunft weitere Gewerbeflächen vorgesehen werden ist auch dafür die 
Durchführung eines eigenständigen Bebauungsplanverfahres mit den im Baugesetzbuch 
bestimmten Beteiligungsverfahren erforderlich. Auch hierzu können insofern wiederum 
Stellungnahmen vorgetragen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


